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schnıtzt und Tausenden auf den Markt Stücken her darstellen sollte. Der eiıne und,
geworfen, darstellend den kleinen dicken zumiıindest zeitlich, Pol 1mM Werk Brechts
Ott des Glücks, der sıch wohlig streckt. Dieser bleibt das Baalsche Lebensgefühl. Als der
Ott ollte, VO  w Osten kommend, nach einem ere Pol wächst ıhm die marxiıstische Lehre
yroßen Krieg 1n die zerstorten Stidte ein- Cn.
zıiehen un die Menschen AZu bewegen wol- Schmidts Arbeit ber „Baal und den Jun-

SCh Brecht“ darf I1n Rang und Bedeu-len, für ıhr persönliches Glück und Wohlbefin-
den kämpfen. Er sammelt Jünger vers  1e- Ctung mM1t der Wagenbachs ber den Jungen
dener Art un zieht sıch die Verfolgung der Kafka? vergleichen. Beide Arbeiten machen
Behörden aut den Hals aal der der eıne Zäsur 1mM Umgang mIit LECUCICH Klassi-
Geıist der Utopie. kern eutlich. Beide Arbeiten entstanden

Kann verwundern, da{fß eın Hamburger als Dissertationen. In Verbindung miıt seinen
Theater 1mM Herbst 1967 den love-, rausch- Textstudien hat Schmidt inzwischen 1n der
und lyrıkbegabten, die Welt der „LEr- edition suhrkamp den kritischen ext der
wachsenen“ protestierenden und auf sein (Ge- reı wichtigen Baal-Fassungen VO]  > 1918;
ühl pochenden „Baal“ des Jjungen Brecht als 1919 und der Bühnenbearbeitung von 1926
trühen Liwen ntdeckt at? vorgelegt. Eın zweıter Band mMIit „Materı1a-

Unabhängig VO  w} modischem Gebrauch lıen ZU Baal“ un! einer einordnenden In-
acht Brechts ersties Theaterstück eutlich, terpretation oll in der edition suhrkamp
daß 18808  ; den „Baal“ erstens aus seinem Ge- folgen aul Konrad Kurz SJ
samtwerk nıcht AUSSPaIich kann und daß 198028  -

7zweıtens den Stückschreiber nıcht einselt1g Franz Kafka Eıne Biographie seiner Jugend
ern 11958)auch in der Schule nıcht) VO:  - den spaten

Staat und Kirchen 1n der Bundesrepublik
Die Tagung der Deutschen Staatsrechtslehrer 1967

Die Fragen die Zuordnung VO:  - Staat WeımR V) durch Art 140 des Grundgesetzes
un Kırche enthielten 1n der deutschen Ge- (GG) 1n iıhrem Wortlaut zZzu Bestandteil des
schichte äufig reichlichen Zündstoft für e1l- Bonner Grundgesetzes erklärt worden waren?.
denschaftliche politische Auseinandersetzun- Verschiedene Ereignisse auf dem Gebiet des
SCN.: S1e beschäftigen se1it jeher auch die Juri- Staatskirchenrechts (StKR)), 1n jenem Be-
StenN, deren Aufgabe 65 1ISt, mit den Mitteln reich des staatlichen öffentlichen Rechts, der
des Rechts Konflikte auf diesem Gebiet die Beziehungen des Staates den Kirchen
entschärfen, einen gerechten Ausgleich der un: übrigen Religionsgemeinschaften regelt,
verschiedenen Interessen herbeizuführen und schufen seit Beginn der fünfziger Jahre wIie-
damit den religiösen Frieden wahren. Wel- derum eine 1n mancher Hinsıcht veränderte
cne Aktualıität dem Problemkreis des Verhält- Situation: VOr allem das Konkordatsurteil
nNisses Von Kirche un Staat auch 1n der Bun- des Bundesverfassungsgerichts VO:! März
desrepubli:. zukommt, beweist die Tatsache, 1957 der Abschlu{fß mehrerer Kirchenverträge
dafß sıch die Vereinigung der Deutschen Staats-
rechtslehrer während der etzten 15 Jahre Vgl Werner Weber Unı Hans Peters, Die Ge-schon zweımal mMi1t diesem Thema betafßt hat

Im Jahre 1952 bemühte sich die Staats- genwartslage des Staatskirchenrechts, 1n : Veröftent-
lichungen der Vereinigung der Deutschen Staats-rechtslehrertagung 1n Marburg un die Klä- rechtslehrer Heft 11 (1952) 153 E3 D7 In Heft 26

rung der Rechtslage, die dadurch eNt- dıeser Reihe werden auch dıe Referate und Diskus-
standen WAär, da{fß die Kirchenartikel der We1- s1ionen der Staatsrechtslehrertagung 1967 erscheinen

Reichsverfassung (Art: 136—139, 141 Berlin: de Gruyter)
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un des Niedersachsenkonkordats, Verände- Diese Fehlentwicklungen vererbten sıch
IUuNnscCH 1M konfessionell gepragten Schulwe- 1n die Praxiıs des Staatskirchensystems des
SCIl in einıgen Bundesländern, verschiedene Jahrhunderts, un ihre Nachwirkungen
Entscheidungen hoher Gerichte ın Religions- belasten bis heute eıne moderne Sıcht durch
und Kirchensachen, un: schliefßlich literarische überholte Leitbilder. Das werde welt-
AÄußerungen un politische Stellungnahmen hıin verstanden als Kampfmittel des Staates,
einzelner Personen un! Gruppen, die eine als Ordnung des Ausgleichs un: der
stärkere Akzentuierung der Souveränıtät des Freiheit. Es leide einem Kontaktmangel
Staates ber die Kirchen un eine schärfere ZUur Kirchenrechtswissenschaft, ZUuUr Religions-
Durchführung der Trennung VO  } Staat un soziologie un insbesondere ZUuUr Theologie.
Kırche 1in Gesetzgebung un Verwaltung for- Nur die Kenntnis der Eıgenart der Kirche
dern. nıcht ber dıe „Blindheit als hermeneutisches

Es 1St daher begrüßen, daß sich die Ver- Prinzıp“ könne VOrTr konfessionellen Über-
ein1gung der deutschen Staatsrechtslehrer, die fremdungen seiner Begriffe un auch allzu
mi1t ihren Jahresversammlungen auf die Fort- harmonischem Konkordanzdenken (etwa 1m
entwicklung des öftentlichen Rechts VO  } jeher Sınne einer geistlich-weltlichen Integrations-
großen Einflu{fß ausübte, bei ihrer Tagung 1n ee zurückhalten.
Frankfurt VO bıs 1967 ErNEuUT Das gegenwärtige StKR kranke ferner
MIit dem StKR beschäftigt un die ematık einer talschen Trennung VO:  e} Institution und
„Die Kirchen dem Grundgesetz“ ZU Person, Indivyiduum und Gemeinschaft (Art. 4
Gegenstand ihrer Verhandlungen gemacht hat un! Art. 140 GG) Das Problem des StKR

Von den langen, inhaltlich sıch erganzen- werde einse1t1g gesehen 1n eıiner „Institu-
den Referaten der beiden Berichterstatter tionenrivalitäiät“ der 1n eiınem „Institutionen-

Paktieren“. Die tradıtionelle Lehre habe dasMartın Heckel, München, un Alexander
Hollerbach, Mannheim, liegen bisher 1Ur die Freiheitsproblem ıcht voll bewältigt. Die
Leıtsätze ın Thesenform VOTrT. Diese S1IN! ber Individualfreiheit erschöpfe siıch als Hypo-

detailliert, daß S1e ine ausführliche Dar- thek des Liberalismus weitgehend 1n einer
„Ausgrenzungsfreiheit“, der SOß. „negatıvenstellung ermöglichen. Sıe biıeten geradezu eın

Kompendium der gegenwärt1ig über das Ver- Glaubensfreiheit“ niemand darf einer
hältnıs VO:  e} Staat und Kıirche ın der Bundes- religiösen Handlung CZWUNSCH werden) Die
republik diskutierten und kontroversen Fra- Religionsfreiheit drohe umzuschlagen 1n eine
SC Intoleranz der Negation. Die posıtıve Re-

Heckel betonte Begınn seiner Aus- ligionsfreiheit bleibe für die Mehrzahl der
führungen nachdrücklich die Bedeutung der Bevölkerung nfolge der öffentlichen Staats-

kircheninstitutionen iırrelevant. Die Kirchen-Kenntnıis der historischen Entwicklung für
das richtige Verständnis des heutigen StKR. freiheitsgarantie als staatlich verliehene utO-

nomı1e widerspreche dem kirchlichen Selbst-Gerade 1n den kulturstaatlichen und STAaatfs-
kirchenrechtlichen Bereichen se1 der Zusam- verständnıs. Für die Neuinterpretation der

Aaus den Verfassungen VO 1848 un 1919 1Nsmenhang 7zwischen Tradıtion un Lehre ev1-
dent Schon se1it der eit der Reformation sel übernommenen Kırchenartikel habe nach
das deutsche StKR 1M eich un 1n den 1945 eın berechtigtes Bedürtnis bestanden.
Territorıen gekennzeichnet durch eine tief- Zum „Irennungsprinz1iıp“ führte Heckel aus,
greifende Veräußerlichung un Verfremdung. der Trennungsgedanke sel geistesgeschichtlich
Ausdruck daftür seıien das Staatskirchentum als ideologischer und einseıitiger politischer
und das landesherrliche Kirchenregiment. I)as Kamptbegriff auf dem Hıntergrund der Ver-
StK R se1 dadurch bei beiden Kontessionen 1n tassungslage und des Staatsbegrifis im Jahr-
scharten Widerspruch ZUrTr theologischen We- hundert entstanden. Das Trennungsprinz1p
sensbestimmung der Kirche und des Kirchen- se1 1m deutschen StKR jedoch ıcht als solcher
rechts SCerateNn. Kampfbegriff reziplert worden, sondern als
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Baustein einer abgewogenen Ordnung des Abschlusses verschiedener Kirchenverträge un
Ausgleichs un als gelockerte Fortsetzung der des Konkordats zwischen dem Heıiligen Stuhl
Verbindung VO Staat un Kirche Das 'TIren- un dem Lande Niedersachsen gegenwärtig
nungsprinzıp in uNnserer Verfassung lasse sıch wieder vieldiskutierten geschichtsträchtigen
daher nıcht als Miıttel des Kulturkampfs un Problem einer Koordination der Subordina-
des Kirchenkampfs benützen, könne „Nicht tiıon der Kirche ZU Staat vertritt Heckel 1n
die Forderung nach einem estaatlich verordne- den Leitsätzen die Auffassung, da{fß diese Prın-
ten Agnostizı1ısmus un einem substanzhaften zıpıen nıcht das beherrschende Kategorien-
Indifferentismus der staatlichen Kultur- un Paar der Verfassung bılden Ihr Wechselspiel
Sozialordnung begründen“ (Leıitsatz 22) dürte nıcht überschätzt werden. Das Prinzıp

der Koordination gelte jedenfalls nıcht 1MDas Trennungsgebot des Art 140 GG/137
Abs. WeiıimR V ( Ks besteht keine Staats- 1nnn eines Verbots einseitiger staatlicher (785

setzgebung 1im StKR, die ber sachlich denkirche“) bedeute 1 kirchlichen Kernbereich
ein Verbot der Eingliederung der Kirche 1n Sinngehalt der relig1ösen Freiheitsgarantien
den Staat, dürfe ber ıcht 1mM Sınne einer des Individuums W1e der Religionsgemein-
totalen Bereichsscheidung in einen getrennNten schaften respektieren habe
estaatlichen und kirchlichen Bereich verstanden Auf die Frage der paritätischen Behand-
werden. Staat un Kirche begegnen sıch 1in lung der Religionsgemeinschaften durch den
den gleichen Menschen un Lebensbereichen. Staat eingehend, betonte Heckel 1m Anschlufß
Staatliche un! kirchliche Ordnung überlagern eıne Entscheidung des Bundesverfassungs-
sıch deshalb notwendig 1m gleichen weltli- gerichts, 1mM institutionellen StKR se1 sehr
chen“ Bereich. Die These VO  e} dem Verbot Je- ohl eine Differenzierung nach der „besonde-
der institutionellen Verbindung zwischen Fe.  3 Bedeutung der öffentlichen Wiıirksamkeit
Staat und Kirche se1l eıne „Det1t10 princ1ıpiu1”. einer Religionsgesellschaft“ möglıch. Es be-
Zulässig sejen vielmehr vers  jedene Formen stehe daher keıin verfassungsrechtlicher Zwang

„schematischer Parıtit“. Die Verfassungder institutionellen Kooperatıion, Berücksich-
tiıgung un! Bezugnahme. Verwehrt se1 dem verbiete 1insoweılt eine Sonderregelung für die
Staat allerdings die Identifizierung mıiıt einer beiden großen Kirchen nıcht.
bestimmten auch einer laiızistischen Staats- Hollerbach, der 1n seiner Grundkonzep-
religi0n. In pluraler Oftenheit un Neutrali- tıon mMIiIt Heckel übereinstimmte, unternahm
tat und innerer i1stanz des Staates se]en VOI- 1mM ersten el seiner Ausführungen ine SC-
schiedene Religionsgemeinschaften gleichzeitig

Öördern.
auerTe Festlegung des Verlaufs der Grenze
7wischen dem StKR und dem kirchlichen

Zum Selbstbestimmungsrecht der Religions- Eigenrecht. Er INg davon Aaus, da{fß auch die
yvemeıinschaften (Art. 140 G6 / 137 Abs Rechtsstellung der Religionsgemeinschaften 1m
WeiımR V) erklärte (<  Ch der Gesetzgeber GemeiLnwesen der Bundesrepublik Deutschland
habe die Aufgabe, den Sinngehalt der Frei- grundlegend bestimmt WITr':! durch die Ver-
heitsgarantien 1n einer freiheitlichen Ord- fassung. Soweit die Verfassung Bestimmun-
HNUunNns wahren. Die Kirchen selber hätten SCH ber die Religionsgemeinschaften treffe,

bestimmen, Was „ihren Angelegenhei- stünden diese als Lebensverbände ım Gemein-
ten  “ gehöre. Der normatıve Ausgleich ZW1- unter der Autorität der Verfassung.
schen Kirchenfreiheit und staatlichem Gesetz Dıie Normtr1as des Art. (Grundrecht
se1 1Ur durch ıne Abwägung finden Für der Gewissens-, Glaubens- un Kultusfrei-
diese 1mM Einzelfall außerordentlich schwierige heit), Art. 137 Abs WeimR V (Verbot einer
Aufgabe vebe esS keine „Zauberformel“. Es Staatskirche) un: Art. 137 Abs WeimR V
bedürfe vielmehr difterenzierter Lösungen (Recht der Religionsgemeinschaften auf selb-
nach den jeweiligen Sachgesetzlichkeiten der ständige Ordnung un: Verwaltung ihrer An-
spezifischen Sachgebiete. gelegenheiten) bestimme den unumstöfßlichen

Zu dem 1mM deutschen StK R AUS Anlaß des verfassungsrechtlichen Grundstatus der Reli-
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gy10nsgemeinschaften. Darın se1 ine grund- vielmehr auf staatlıcher Zuerkennung. Die
rechtliche Gewährleistung Ööffentlicher Kır- kırchlichen Privilegien, w1e das kirchliche Be-
chenfreiheit un Eigenständigkeit beschlossen, steuerungsrecht, seı1en sachlich rechtterti-
die ihre TrTeNzen Nur den zwingenden Er- SCH, WeNnn un: sSOWeılt s1ıe 1mM Dienst der VON

fordernissen für ein friedliches Zusammen- der Verfassung gvewährleisteten öftentlichen
leben 1n einem religiös un konfessionell NCU- Freiheit un!: Eigenständigkeit der Kirchen
tralen Staat finden dürte stehen.

Art. 137 Abs WeiımR V verbiete WAar Zum Schulrecht vertrat Hoi-lerbadx 1MmM (38-
ıne institutionelle Verbindung VO:  ; Staat und SENSATZ der ekannten Entscheidung des
Kirche 1m inneren Verfassungsrechtskreis, Verwaltungsgerichtshofs Baden-Württemberg
nıcht dagegen eine funktionelle Zusammen- die Auffassung, die Kirchen könnten auf Grund
arbeıt. Für die Wirklichkeit des Staat-Kirche- VO:  e Art. eın Interesse der Konfessio-
Verhältnisses sel bedeutsam die Neuorientie- nalıtit der Christlichkeit der Schulerziehung
runs in der amtlıchen Lehre der katholischen geltend machen. Dıiıe VO geforderte Neu-
Kırche Sie anerkenne und ordere als Rechts- tralıtät für den Bereich des Staates edeute
prinzıp parıtätische, aktive un öffentliche nıcht notwendig Neutralität des öftentlichen
Religions- und Kirchenfreiheit 1 Rahmen Schulwesens. „Idealiter“ sel V O] Grundrecht
des „ordo publicus“. der Religionsfreiheit her nach w1ie VOT die Zu-

Im Zzweıten eıl seiner Ausführungen wand- lassung öftentlicher Bekenntnisschulen gefOr-
siıch Hollerbach der Behandlung einer Reihe dert. Die allgemeine Rechtsüberzeugung ten-

aktueller Einzelprobleme Aaus dem StKR diere jedoch dahin, da{fß Bekenntnisschulen
1Ur noch als minderheitenfreie SchulenDıie KB Rechtsprechung des Bundesgerichts-

hofs un! des Bundesverwaltungsgerichts, — lässıg selen. Wo sıch auf Grund bildungspoli-
nach ıne Zuständigkeit staatlicher Gerichte tischer und schulorganisatorischer Notwendig-
für die Entscheidung ber vermögensrechtliche keiten die Einführung einer „Ausgleichs-
Angelegenheiten kıirchlicher Amtsträger 1LUFr schule“ als notwendig erweise, dürfe S1' der
durch kirchliche Annahme eines staatlichen ndende Kompromi{ß „nicht niedrig-
Rechtsprechungsangebots begründet werde, Sten gemeinsamen Nenner oriıentieren“, SO11-

lehnte ab Das „für alle geltende Gesetz“ dern musse eın Optimum posıtıver Frei-
fordere 1iNsoweıt die Aufrechterhaltung at- heit ermöglichen. Die VO  w} dem Erlanger
lıcher Justizgewährung. Die Übung kıirchli- Staatsrechtslehrer Klaus Obermayer C
cher Rechtspiflege AuUS kırchlich-eigenem echt schlagene „bekenntnisneutrale pluralistische
1n Verwaltung und kirchlicher Justiz werde Kompromifschule nach dem ethischen Stan-
dadurch nıcht gehindert. dard des Grundgesetzes“ bedeute 1n nbe-

Das CC Vertragsrecht habe sich für die tracht der Zugehörigkeit des größten Teıls
Fortbildung der freiheitlichen Ordnung ZW1- der Schüler un! Lehrer ZU christlichen Jau-
schen Staat un Kirche bewährt. Es estehe ben nıcht die rechte Form des Ausgleichs.
WAar prinzipiell keine Aaus der Verfassung ab- Als Leitbild der staatskirchenrechtlichen
leitbare Rechtspflicht koordinativer Rechts- Ordnung des Grundgesetzes bezeichnete Hol-
gestaltung zwıischen Staat un! Kirche, wohl lerbach die „freie Kirche 1M demokratischen
ber ine Direktive autf vertragliche Eınigung. Gemeimwesen“ und tafßte ZuUu Schlu{fß se1ne
Zu ordern se1 die Weiterentwicklung des Konzeption VO: Verhältnis Staat-Kirche 1n
vertragsrechtlichen Instrumentarıums. der Formel D: „Dıie staatskırchen-

Dıiıe Kıiırchen sınd nach Hollerbach kraft rechtliche Ordnung des Grundgesetzes 1St ein
der ihnen durch die Verfassung eingeräumten den Vertrag als Gestaltungsmittel bevorzu-
öftentlichen Freiheit „OÖffentliche Potenzen“”, gendes ‚ystem sachlich begrenzter Koopera-
S1e sınd ber nıcht aus sich selbst Institutionen t10N; 1n iıhm genießen dıe Religionsgemein-
des öftentlichen Rechts Ihre Qualität als schaften, unterstützt durch Rechts- und Fı-
öftentlich-rechtliche Körperschaften beruhe nanzhılfen des Staates, auf dem Grund sub-
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stantieller Scheidung Von staatlicher und Jjetzt DESABYT werden, daß die Staatsrechts-
kirchlicher Gewalt 1n gestufter Parıtät Ööffent- Jehrertagung 1967 einen bedeutenden Beitrag
iche Freiheıit und Eigenständigkeit“. geleistet hat für die Fortentwicklung, Vertie-

Obwohl der volle Wortlaut der beiden Re- fung un: Versachlichung des deutschen StKR
terate miıt den eingehenden Begründungen un für die rechtliche Sicherung einer freien
der einzelnen Thesen un!: der anschließenden Kırche 1m modernen demokratischen Staat.
Aussprache noch nıcht vorliegt, kann schon Joseph List! SJ

Die deutsche Sozialdemokratie als Gegenstand der Forschung
Schumachers! breiteres Aufsehen. Nıcht nur,In zunehmender Dichte erscheinen se1it Jah-

rex< wissenschaftliche Arbeiten ZUr Geschichte da Schumacher als Vorsitzender der deut-
der Parteıen 1n Deutschland. Besondere Ver- schen Sozialdemokratie den führenden
dienste kommen 1erbei der Publikations- Persönlichkeiten 1mM Nachkriegsdeutschland

ählte, als Person und Politiker schied 1ntätigkeit der Kommuissıon für Geschichte des
Parlamentarismus und der politischen Par- Anziehung und Abstoßung die eister auf
teıen 1n Bonn Ferner 1St die Arbeit des ıne Weıse, die iıh: einer der umstritten-
Internationalen Instituts für Sozialgeschichte sten Gestalten seınen Zeıtgenossen Wer-

1n Amsterdam erwähnen, das auch das den 1e(ß8 Unter dieser Rücksicht 1St
den Führern der deutschen SozialdemokratieVOT dem Zugriff der Nationalsozialisten gC-

retitete Archiv der deutschen Sozialdemokra- durchaus mit Ferdinand Lassalle un: August
tie besitzt un: seine Tätıigkeıt 1n erster Linie Bebel vergleichen. Gehört Schumacher 1U  -

der Geschichte der europäischen Arbeiterbewe- den „Großen“ der Politik, der WAarTr

mehr eın „Tragisch-Unvollendeter“ "Theo-SUuns widmet. Es hat seit einıgen Jahren be-
SUNNCI, Quellen, VOr allem Briete und uto- dor Heuss)? Die eit 1St über anfänglich hef-

t1g diskutierte Alternativen WwWI1e diese hinweg-biographien wichtiger Persönlichkeiten der
deutschen Sozialdemokratie, SOWI1e einschlä- Man sucht die Wahrheit heute her

7wischen den Extremen.gıge Bibliographien veröffentlichen. Ab-
vesehen VO  3 der Arbeıt dieses Instituts darft 15t noch nıcht Gegenstand einer DEO=
54DzZ allgemein festgestellt werden, da{fß - en Biographie veworden. Lassalle dagegen

hat seinen Meıster Hermannter den deutschen Parteıen der Vergangen- gefunden.
heit un! Gegenwart die Sozialdemokratie Onckens csehr bekannt gewordene Biographie

1St MI1t den klassischen Mitteln der Historikals Gegenstand der Forschung einen deutlich
bevorzugten Platz einnımmt. Dıies 1St für die 1mM Dienst einer bestimmten Maxime, der Ver-

einigung der nationalen miı1t der soz1alenGeschichte der Parte1 bıs 1933 auch mMi1t der
günstigeren Quellenlage, nach 1945 mit dem Idee, konzipiert worden. Das Rätsel der Per-

sönlichkeit Lassalles hat Oncken mehr aNnSC-Interesse verbunden, das der Iranstorma-
tionsprozefß auf den Godesberger Sozialismus deutet, wenıger eigentlich psychologisch

deuten unt!  men. S0 heißt es 1n wenigenhın erregte.
Dıie Zahl der wissenschaftlichen Bıogra- Zügen, Lassalles widersprüchliche, außer-

ordentlich diıfterenzierte Charakterzüge selenphien im 11n VO  - Standardwerken 1St da-
auch über Persönlichkeiten der deut- durch einen „forcierten, herausfordernden,

oft unerträglichen Persönlichkeitsdrang“ über-schen Sozialdemokratie noch immer schr SCc-
ring. Mırt echt erregt daher 1ne VO  n Levıis Lewis J. Edinger, Kurt Schumacher. Persön-

Edinger vorgelegte umfangreiche Studie lichkeit un politisches Verhalten. Sln Opla-
Persönlichkeit und politischem Verhalten urt den Westdeutscher Verlag 1967 531 s E} Lw. 40 ,—.
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